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Abstract

Der Whistleblower hat nach wie vor Konjunktur – Edward Snowden sei Dank. Er
wird einer neu entwickelten Kategorie der systemdestabilisierenden Whistleblower zu-
geordnet, der empirisch am ehesten über die Fallstudie näherzukommen ist. Die Poli-
tik hat keine Skrupel, Whistleblower als ehrenwerte Kämpfer gegen Kartelle und Kor-
ruption herauszustellen. Tatsächlich stabilisieren sie lediglich die neoliberale Wirt-
schaftsordnung und das politische System als solches, wie sozioökonomische Studien
zeigen.
Schlagwörter: Whistleblower, Psychologie, Sozioökonomie, Systemstabilisierung,
Neoliberalismus

The whistleblower’s unbridled flight

Abstract

The whistleblower is still in fashion – thanks to Edward Snowden. He fits into a newly
developed category of a system-destabilizing whistleblower which can be most likely
examined by case studies. Politics has no qualms to emphasize whistleblowers as honor-
able fighters against cartels and corruption. Actually they only stabilize the neoliberal
economic and political system as socioeconomic studies show.
Keynotes: Whistleblower, psychology, socioeconomics, system stabilizing, neoliberalism

Der schillernde Begriff des Whistleblowing

„Alle lieben Whistleblowing“ – Zu diesem Ergebnis gelangte ich vor sechs Jahren, als
ich mich erstmals mit diesem Thema befasste.1 Und doch gehört es seit vielen Jahren

A.

* Dem Beitrag liegt ein Vortrag zugrunde, den der Verf. im Mai 2015 auf freundliche Einladung
des Berner Forums für Kriminalwissenschaften ebendort gehalten hat. Die Vortragsform
wurde im Wesentlichen beibehalten, die Erkenntnisse aus der Diskussion sind in die
vorliegende Fassung eingeflossen. Annika Poschadel sowie Julian Sigmund danke ich herzlich
für wertvolle Hilfestellung bei den vorbereitenden Recherchen.

1 Hefendehl 2009, 617.
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fast schon zum guten Ton, den Whistleblower nicht vorbehaltlos zum Retter zu erklä-
ren. Er könne auch genau das Gegenteil sein, ein Verräter nämlich.2 Was steckt hinter
diesem offensichtlichen Zaudern zwischen beiden Extremen? Ich greife heute dieses
Thema ein weiteres Mal auf, auch weil seine Brisanz vom Mikrokosmos der Familie
bis hin zum Verrat mit globalen Auswirkungen ungebrochen zu sein scheint.

Zu einfach würde man es sich hinsichtlich der Erklärung des Schwankens bei der
Charakterisierung des Whistleblowing mit dem Hinweis machen, dass mit jedem Auf-
decken einer Tat eben notwendigerweise auch ein Verrat des Täters verbunden sei.
Denn hier würden nur zwei Seiten ein und derselben Medaille beschrieben. Beim
Whistleblowing aber ist man sich offensichtlich nicht sicher, wie man dieses Verhalten
genau einschätzen soll – und beginnt zu schwanken.

Werfen wir einen vorläufigen Blick auf den gemeinhin verwendeten Begriff des
Whistleblowing, so erhalten wir eine erste Ahnung, woran dies liegen könnte: Denn es
soll sich hierbei um das Offenlegen von illegalen, unmoralischen oder illegitimen Prak-
tiken eines Organisationsangehörigen durch einen sog. Insider handeln.3

Die Spanne von der Denunziation des Arbeitskollegen wegen Ehebruchs bis hin zur
Enthüllung geheimdienstlicher Überwachungsprojekte als zwei offensichtlich unter
diese begriffliche Annäherung fallende Beispiele erscheint mir je nach Sichtweise be-
eindruckend oder beunruhigend. Im Folgenden möchte ich den schillernden Begriff
des Whistleblowing ein wenig auseinanderdividieren. Denn der Verdacht liegt nicht
fern, dass die so unterschiedlichen Einschätzungen auch damit zu tun haben, dass jeder
mit dem Whistleblowing etwas anderes assoziiert, aber doch alle den einen Begriff ver-
wenden. Dieser Schritt des Auseinanderdividierens erscheint mir auch deswegen not-
wendig, weil ich das Whistleblowing im positiven Sinne in ein Korsett interdisziplinä-
rer Erkenntnisse zwingen möchte, um es dem Bereich der beliebigen politischen Funk-
tionalisierbarkeit zu entziehen. Auch hierfür bedarf es der Klärung, worüber wir über-
haupt reden.

Das Whistleblowing als Gegenstand unterschiedlicher Erkenntnisinteressen

Auch wenn das Whistleblowing in der heutigen Zeit besonders im Fokus zu stehen
scheint: Ein solches Vorgehen gab es zeitgeschichtlich gesehen schon immer, es handelt
sich um ein Phänomen, das wir vermutlich in jeder Region unserer Welt ausmachen
können und das gleichsam von Kindesbeinen an seine umstrittene Brisanz entfaltet.
Was für die Delinquenz gilt, nämlich ihre Ubiquität, das machen wir für die Denunzia-
tion allemal aus.

Das aber bedeutet, dass der Zugang zum Phänomen des Whistleblowing in ganz be-
sonderer Weise reich und vielfältig ist: Wir können uns ihm juristisch nähern, indem

B.

2 Vgl. nur jüngst Fischhaber, „Bei der Polizei gelten Whistleblower als Kameradenschweine“,
19.5.2015, abrufbar unter: http://www.sueddeutsche.de/panorama/polizeikultur-in-deutsch-
land-bei-der-polizei-gelten-whistleblower-als-kameradenschweine-1.2485586 [30.11.2015].

3 Hefendehl 2009, 618, vgl. auch die Definition in CM/Rec (2014) 7.
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wir den Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Transparenz und zum Diskrimi-
nierungsschutz von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern (kurz: Whistleblower-
Schutzgesetz)4 analysieren.5 Aus klassisch-kriminologischer Perspektive stellt sich ins-
besondere die Frage, welche von den behaupteten Wirkungen des Whistleblowing sich
tatsächlich empirisch nachweisen lassen, während die kritische Kriminologie mögli-
cherweise nicht nur im Strafrecht, sondern auch im Whistleblowing jeweils Instrumen-
te der Herrschaftsstabilisierung erblickt. Auch Forschungsinteressen der Rechtsan-
thropologie dürften in besonderer Weise geweckt sein, wenn wir uns bisherige empiri-
sche Untersuchungen vor Augen rufen, wonach unterschiedliche kulturelle Traditio-
nen die Akzeptanz des Whistleblowing in erheblichem Maße beeinflussen.6 Diese The-
menstellung ist in jüngerer Weise auf mögliche Verbindungslinien zwischen Whistle-
blowing und unterschiedlichen ökonomischen Systemen ausgeweitet worden.7 Schließ-
lich kann sich die Psychologie die Forschungsfrage stellen, welche Motivlage dem
Whistleblowing zugrunde liegt und ob sie gegebenenfalls durch äußere Faktoren zu
beeinflussen ist.8

Das im genannten Gesetzentwurf aufgeworfene so bezeichnete „Problem“ macht
die Vielfalt der Fragestellungen noch einmal beispielhaft deutlich:9 Es ist von Missstän-
den und rechtswidrigen Vorgängen in Unternehmen die Rede, etwa der Nichtzahlung
von Mindestlöhnen, aber auch von Edward Snowden, der den größten Überwachungs-
und Geheimdienstskandal aller Zeiten aufgedeckt habe. Anders als in Großbritannien
und den USA bestünden gesetzliche Regelungen zum Schutz von Bediensteten vor ar-
beitsrechtlichen Konsequenzen sowie anderen Nachteilen in Deutschland allenfalls
vereinzelt. Hierdurch entstehe für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Gewis-
senskonflikt: Sie müssten entscheiden, ob sie über Missstände sprächen oder lieber
schwiegen.

Was mit diesen Zeilen jedenfalls implizit alles behauptet wird, ist dabei abenteuer-
lich: Wäre Edward Snowden doch nur ein Amerikaner gewesen, dann hätte er geredet!
Hätte es nur hinreichende Schutzgesetze für ihn gegeben, dann hätte er sein Schweigen
gebrochen! Ach, Edward Snowden ist Amerikaner? Und er redete, obwohl er wusste,
von den Schutzgesetzen gerade nicht erfasst zu werden? Kurios. Versuchen wir also,
das Abenteuer Whistleblowing ein wenig besser zu verstehen. Die Welt ist offensicht-
lich komplizierter.

4 BT-Drs. 18/3039.
5 Welche strafrechtlichen Risiken beim Whistleblowing bestehen und ob insoweit Rechtferti-

gungsgründe denkbar erscheinen, kann im Rahmen dieses Beitrages nicht erörtert werden; vgl.
insoweit etwa Rotsch/Wagner 2014, 52 ff.; Engländer/Zimmermann NZWiSt 2012, 328.

6 Hefendehl 2009, 632 f.; Brody/Coulter/Mihalek American Business Review 16 (1998), 14; Bro-
dy/Coulter/Lin Teaching Business Ethics 3 (1999), 385; Christie/Kwon/Stoeberl/Baumhart
Journal of Business Ethics 46 (2003), 263.

7 Hierzu im Einzelnen unten F. Sozioökonomische Erkenntnisse zum Whistleblowing.
8 Hierzu im Einzelnen unten E. Psychologische Erkenntnisse zum Whistleblowing.
9 BT-Drs. 18/3039, 1 f.
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Das Whistleblowing – kategoriale Unterscheidungen

Bei der soeben beschriebenen extremen Weite des verwendeten Begriffs des Whistle-
blowing sind zunächst einmal ein paar kategoriale Pflöcke einzuschlagen, jedenfalls so-
fern wir ihnen praktische und theoretische Bedeutung zumessen.

Dies ist zunächst einmal bei der vielfach vorgenommenen Differenzierung zwischen
externem und internem Whistleblowing zweifellos der Fall.10 Denn natürlich wird es
in aller Regel keine Frage des Zufalls sein, ob man seine Information gegenüber einer
unternehmensexternen Stelle preisgibt oder sie innerhalb des Unternehmens belässt.
Und in gleicher Weise wird die Compliance-Industrie auf ein internes Whistleblowing
drängen, um das Heft des Handelns in ihren Händen zu behalten.

Wenn wir uns das für das Whistleblowing propagierte Tätigkeitsfeld noch einmal
vor Augen rufen – das Offenlegen von illegalen, unmoralischen oder illegitimen Prak-
tiken eines Organisationsangehörigen –, bietet sich eine zweite Differenzierung an,
nämlich zwischen einem hier so bezeichneten systemstabilisierenden und einem sys-
temdestabilisierenden Whistleblowing. In der ersten Variante übernimmt es der
Whistleblower, Abweichungen vom vorgegebenen und gelebten System11 durch Un-
ternehmensangehörige zur Sprache zu bringen.12 In der zweiten Variante wiederum,
dem systemdestabilisierenden Whistleblowing, geht es um das Aufdecken von Verhal-
tensweisen, die das System betreibt und die von Dritten für nicht angemessen angese-
hen werden.

Die Differenzierung zwischen einem systemstabilisierenden und einem systemdesta-
bilisierenden Whistleblowing wird unsere weiteren Analysen begleiten. Bereits jetzt
lässt sich dabei feststellen, dass ein systemstabilisierendes Whistleblowing sowohl ex-
tern wie auch intern erfolgen kann, während ein systemdestabilisierendes Whistle-
blowing den Weg über eine externe Stelle beschreiten wird. Was nun das Begriffspaar
legal/illegal anbelangt, können wir keine eindeutige Zuordnung zu unseren beiden
neuen Kategorien der Stabilisierung und der Destabilisierung vornehmen. Denn ob ein
illegales Verhalten für das System hilfreich oder aber zersetzend wirkt, hängt wiede-
rum davon ab, welche Auswirkungen die Illegalität hat. Zwei Beispiele: Erfährt der
Whistleblower von der illegalen Nutzung eines Geschäftsgeheimnisses seines Unter-
nehmens, so würde deren Namhaftmachung das System stabilisieren. Umgekehrt wür-

C.

10 Zur Unterscheidung siehe nur Rotsch/Wagner 2014, 10; Groneberg 2011, 36 f.
11 System soll in diesem Zusammenhang eine Organisation im Rahmen des Staates, der Wirt-

schaft oder der Gesellschaft bedeuten, unabhängig von der Anzahl der ihr zugeordneten Per-
sonen.

12 Ein Paradebeispiel für systemstabilisierendes Whistleblowing sind die Hinweise, die über das
in Hefendehl 2009 besprochene BKMS eingingen. Diese kamen im von Backes/Lindemann
2006 untersuchten Zeitraum (Oktober 2003 bis Dezember 2004) fast ausschließlich von ex-
ternen Personen (dies. 2006, 100 ff.). In über 90 % der Fälle wurde das Verfahren nach § 170
Abs. 2 StPO aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen eingestellt oder es ergaben sich
schon keine hinreichenden Anhaltspunkte, die Ermittlungen gerechtfertigt hätten, § 152
Abs. 2 StPO (dies. 2006, 97); siehe dazu auch Lindemann ZRP 2006, 127; zur Nachfolgeun-
tersuchung (ohne wesentlich andere Ergebnisse) Nds. LT-Drs. 15/4073; 16/2369.
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de aber das Aufdecken von seitens der Konzernspitze gedeckten Bilanzmanipulationen
das System destabilisieren.

Welcher Typ des Whistleblowers ist es aber nun, der die Massen und uns bewegt?
Diese Frage ist zugegebenermaßen weder leicht noch eindeutig zu beantworten, weil es
sich hierbei nicht um eine objektiv evaluierbare Größe handelt. Aber wir machen inso-
weit zwei verschiedene Aspekte aus, die eine Rolle spielen könnten: Zum einen geht es
um seitens des Whistleblowers eingegangene vielfach große persönliche Risiken. Zum
anderen ist die Stabilisierung des Systems nicht per se etwas, was uns langweilen wür-
de. Aber wir gehen zuversichtlich davon aus, dass eine derartige Aufgabe jedenfalls
nicht allein von einem Whistleblower zu erledigen ist, sondern ihm allenfalls eine er-
gänzende Funktion zukommen kann. Hieraus folgt umgekehrt, dass solche Handlun-
gen unsere Achtung, vielleicht sogar unsere Hochachtung hervorrufen, die mit einem
teilweise hohen persönlichen Risiko verbunden sind, weil sie sich gegen das System
wenden. Und dieses System versucht mit aller Macht den Versuchen einer Destabilisie-
rung entgegenzuwirken. Der Umstand, dass wir es hier mit Whistleblowing zu tun ha-
ben, verschafft uns die nötige Sicherheit, dass unser Respekt nicht jedem umstürzleri-
schen Verhalten gilt. Denn ein externes Whistleblowing ohne respektablen Whistle-
blower ist schlicht nicht denkbar, weil er auf keine Akzeptanz stieße.

Damit haben wir in einem ersten Schritt nicht nur die bislang bekannten kategoria-
len Unterscheidungen um diejenige der Systemstabilisierung bzw. -destabilisierung er-
gänzt, sondern zugleich herausgearbeitet, an wen wir – auf die genannten Kategorien
bezogen – in aller Regel denken, wenn wir vom Whistleblowing reden.

Der Test – die Stars des Whistleblowing

Kontrollieren wir diesen Schritt, indem wir auf die Stars des Whistleblowing schauen.
Schon wieder ein Begriff, bei dem wir von vornherein tunlichst davon absehen werden,
ihn auch nur annäherungsweise umreißen zu wollen. Und doch finden wir in nahezu
jedem Medium eine Liste der bekanntesten und berühmtesten Whistleblower.13 Viel-
leicht ist die Schnittmenge in unserer durch das Netz konstituierten Welt gar kein
schlechter Gradmesser, um die Stars der Whistleblowerszene ausfindig zu machen: Auf

D.

13 Vgl. nur Frankfurter Rundschau, Die Auspacker: Berühmte Whistleblower, abrufbar unter:
http://www.fr-online.de/politik/die-auspacker--beruehmte-whistleblower,
1472596,8699702.html [30.11.2015]; Rheinische Post, Chronik: Berühmte ‚Whistleblower‘
der jüngeren Geschichte, abrufbar unter: http://www.rp-online.de/politik/ausland/beruehm-
te-whistleblower-der-juengeren-geschichte-bid-1.3467830 [30.11.2015]; Tagesspiegel, Be-
rühmte Whistleblower, 26.6.2013, abrufbar unter: http://www.tagesspiegel.de/mediacenter/
fotostrecken/politik/fotostrecke-beruehmte-whistleblower/8407144.html?p8407144=1
[30.11.2015]; Weser-Kurier, Berühmte „Whistleblower“ der jüngeren Geschichte, abrufbar
unter: http://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-fotos_galerie,-Beru-
ehmte-Whistleblower-der-juengeren-Geschichte-_mediagalid,21273.html [30.11.2015]; Wirt-
schaftsWoche, Die bekanntesten Whistleblower, 28.6.2013, abrufbar unter: http://
www.wiwo.de/politik/ausland/plaudern-fuer-gerechtigkeit-die-bekanntesten-whistle-
blower/8324472.html [30.11.2015] sowie exemplarisch Groneberg 2011, 31 ff.
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Platz 1 findet sich Edward Snowden, der uns einen Einblick in das Ausmaß der Über-
wachungs- und Spionagepraktiken von Geheimdiensten verschaffte.14 Bradley Man-
ning wiederum leitete als Angehöriger der US-Streitkräfte eine große Anzahl vertrauli-
cher Dokumente des Irak-Krieges an WikiLeaks weiter, die Folterungen ebenso wie
US-Angriffe belegten, bei denen Zivilisten getötet wurden.15 FBI-Agent Mark Felt war
unter dem Pseudonym Deep Throat einer der wichtigsten Informanten in der Water-
gate-Affäre, die zum Rücktritt des US-Präsidenten Richard Nixon führte.16 Um Ihnen
ein Quintett an Whistleblowern zu präsentieren, nenne ich schließlich Daniel Ellsberg
und Jeffrey Wigand. Ersterer deckte über die Veröffentlichung geheimer Pentagon-Pa-
piere die jahrelange Täuschung der amerikanischen Öffentlichkeit über den Vietnam-
krieg auf,17 Letzterer brachte ans Licht, wie ein Tabakkonzern systematisch das Ge-
sundheitsrisiko von ihm produzierter Zigaretten verheimlichte.18

Ohne in die Details dieser in jeder Hinsicht erschütternden Fälle eintreten zu müs-
sen: Allen aufgeführten Personen lag daran, auf Umstände ihrer Organisation hinzu-
weisen, die wir ohne größeres Zaudern als beunruhigend klassifizieren. Wir können in-
soweit von einem systemdestabilisierenden Whistleblowing sprechen.

Wenn wir einen Blick auf die jeweiligen Schicksale dieser Whistleblower werfen:
Edward Snowden sitzt mehr oder weniger in Russland fest und Bradley Manning wur-
de zu einer 35-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Rolle von Mark Felt in der Wa-
tergate-Affäre blieb bis kurz vor seinem Tode im Verborgenen, während Daniel Ells-
berg nach seinen Enthüllungen eine unsichere Zeit durchleben musste, in der Nixon
alles daran setzte, um sein Ziel zu verwirklichen: “Let’s get the son-of-a-bitch in jail!”19

Auch Jeffrey Wigand und seine Familie waren nach seinen Enthüllungen Morddro-
hungen ausgesetzt.20

Unser Test geht also auf: Die Personen, die wir als Helden des Whistleblowing vor
Augen haben, wandten sich unter Inkaufnahme großer Risiken gegen das System.21

14 Ausf. Greenwald 2014; Harding 2014a; ders. 2014b.
15 Rothe/Steinmetz Contemporary Justice Review 16 (2013), 280, 283 ff.; Sangarasivam Per-

spectives on Global Development and Technology 12 (2013), 69, 69 ff.; Madar The Nation
297 (2013) 7/8, 12.

16 Holland 2012.
17 Ostermann, US-Bibliotheken veröffentlichen erstmals die kompletten „Pentagon Papiere“

über den Vietnamkrieg: Krieg und Lügen, 18.6.2011, abrufbar unter: http://www.berliner-
zeitung.de/archiv/us-bibliotheken-veroeffentlichen-erstmals-die-kompletten--pentagon-pa-
piere--ueber-den-vietnamkrieg-krieg-und-luegen,10810590,10792858.html [30.11.2015].

18 Hwang/Geyelin, Getting Personal: Brown & Williamson Has 500-Page Dossier Attacking
Chief Critic, 1.2.1996, abrufbar unter: http://www.jeffreywigand.com/wallstreetjournal.php
[30.11.2015].

19 Ellsberg 2003, 432 ff.; Daly 2012, 378 f.
20 Stern, Was macht eigentlich …: Jeffrey Wigand, 6.8.2003, abrufbar unter: http://

www.stern.de/lifestyle/leute/was-macht-eigentlich-jeffrey-wigand-511226.html [30.11.2015].
21 Dieser Beitrag kann sich dabei nicht mit der Frage auseinandersetzen, wie wir uns einem sol-

chen systemdestabilisierenden Whistleblower gegenüber verhalten sollten. Von einer gegebe-
nenfalls persönlichen Wertschätzung abgesehen scheinen in geeigneten Fällen auch die
Rechtsinstitute des Asyls oder der Begnadigung einsetzbar zu sein, um die persönlichen
Nachteile abzumildern.
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Psychologische Erkenntnisse zum Whistleblowing

Ich beginne meine Überlegungen im Detail auch deshalb mit den psychologischen Er-
kenntnissen, weil die eben gemachten Aussagen neugierig machen, was die Motivlage
der Whistleblower für ihr Handeln bei einem regelmäßig extrem hohen persönlichen
Preis ist. Zudem setzen die erwähnten Gesetzentwürfe über Anreize darauf, Wissens-
träger zum Whistleblowing zu animieren. Die Frage stellt sich: Wenn die psychologi-
sche Zwangstheorie der Abschreckung potenzieller Straftäter trotz ihrer intuitiven
Eingängigkeit auf dem Prüfstand der Kriminologie zerbröselte,22 wie steht es dann mit
seinem kongenialen Partner, der durch das Recht zum Tätigwerden ermuntern möchte,
weil er Sicherheit vor Sanktionen anbietet?

Psychologische Studien

Die bislang umfangreichste Studie zu den Antrieben eines Whistleblowers von Waytz,
Dungan und Young mit dem Titel “The whistleblower’s dilemma and the fairness-loy-
alty tradeoff”23 konstatiert, dass die Bereitschaft zum Whistleblowing entscheidend
davon abhänge, wie man individuell die Werte Fairness und Gerechtigkeit auf der einen
und Loyalität auf der anderen Seite einschätze.24 Sowohl Fairness als auch Loyalität
seien grundlegende moralische Werte, die in Konflikt geraten könnten.25 Während
Fairness und Gerechtigkeit grundsätzlich die Gleichbehandlung aller Personen und
Gruppen einforderten, verlange Loyalität die bevorzugte Behandlung der eigenen
Gruppe gegenüber anderen.26 Bei Whistleblowing-Entscheidungen komme es zum
Konflikt: Personen, die mit dem Gedanken eines Whistleblowing spielten, sähen sich
dem Dilemma zweier konkurrierender moralischer Forderungen ausgesetzt. Stellen sie
für sich den Wert der Fairness über den Wert der Loyalität, werden sie whistleblo-
wen.27

Dieser Zusammenhang lässt sich empirisch eindeutig belegen und stützt sich zudem
auf entsprechende experimentelle Manipulationsversuche: Werden Personen gebeten,
kurze Essays zur Bedeutung der Werte Fairness bzw. Gerechtigkeit oder zu derjenigen
des Wertes Loyalität zu verfassen, wirkt sich dies unmittelbar auf ihre im Anschluss
abgefragte Bereitschaft zum Whistleblowing aus. Die Fairness-Gruppe zeigte hierfür
eine signifikant höhere Bereitschaft.28

E.

I.

22 Zur empirisch kaum nachweisbaren negativ-generalpräventiven Wirkung des Strafrechts vgl.
Albrecht 2010, 54 ff.; Kaiser 1997, § 31 Rn. 32 ff.; Meier 2007, 996 ff.

23 Waytz/Dungan/Young Journal of Experimental Social Psychology 49 (2013), 1027.
24 Waytz/Dungan/Young Journal of Experimental Social Psychology 49 (2013), 1027, 1028 ff.
25 Waytz/Dungan/Young Journal of Experimental Social Psychology 49 (2013), 1027, 1027,

1032.
26 Waytz/Dungan/Young Journal of Experimental Social Psychology 49 (2013), 1027, 1028.
27 Waytz/Dungan/Young Journal of Experimental Social Psychology 49 (2013), 1027, 1032.
28 Waytz/Dungan/Young Journal of Experimental Social Psychology 49 (2013), 1027, 1029,

1031.
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In einer norwegischen Untersuchung von Bjørkelo, Einarsen und Matthiesen29 wur-
den 1.500 Angestellte befragt, ob sie bereits Whistleblowing betrieben hätten. Zugleich
wurde ihre Persönlichkeit getestet, um Zusammenhänge feststellen oder ablehnen zu
können.30 Hierbei stellte sich eine signifikante Korrelation von sog. Extraversion und
dem Whistleblowing-Verhalten heraus. Personen, die gesellig, optimistisch und Verän-
derungen gegenüber aufgeschlossen sind, ferner in der Interaktion selbstbewusst und
überzeugend auftreten, stehen dem Whistleblowing positiv gegenüber. Eine schwäche-
re Korrelation ließ sich hinsichtlich eines geringen Verträglichkeitswerts und positivem
Whistleblowing-Verhalten feststellen:31 Personen mit hohen Verträglichkeitswerten
würden, sofern sie illegale und unethische Praktiken wahrnähmen, die persönliche Be-
ziehung zu den betreffenden Personen nicht gefährden wollen. Whistleblower legen
offenbar keinen großen Wert darauf, in den Augen anderer gut dazustehen. Schließlich
ist eine Korrelation von dominanten Verhaltensweisen in zwischenmenschlichen Be-
ziehungen und Whistleblowing ausgemacht worden: Hier spielen der Wunsch und die
Bereitschaft, die Verhaltensweisen von anderen zu kontrollieren, offensichtlich eine
Rolle. Auffällig ist auch die Einstellung, den Dingen nicht „ihren Lauf zu lassen“, son-
dern hartnäckig auf Veränderungen hinzuwirken.32

Relevanz für systemdestabilisierende Whistleblower – die Bedeutung der
Fallstudie

Was leitet sich hieraus für unsere Überlegungen ab? Im Regelfall einer in die Instituti-
on auch emotional eingebundenen Person spielen Loyalitätsaspekte eine bedeutende
und das Whistleblowing hemmende Rolle. Umgekehrt zeichnen sich Whistleblower –
wie wir anhand der norwegischen Studie erfahren haben – durch eine extrovertierte
und selbstbewusste Persönlichkeit aus, was Zweifel an einer funktionierenden externen
Motivation durch gesetzliche Anreize aufkommen lässt.33 Und unsere fünf Whistle-
blower im Rampenlicht des öffentlichen Interesses? Sie passen nicht so recht in das

II.

29 Bjørkelo/Einarsen/Matthiesen Journal of Occupational and Organizational Psychology 83
(2010), 371.

30 Bjørkelo/Einarsen/Matthiesen Journal of Occupational and Organizational Psychology 83
(2010), 371, 377 ff.

31 Bjørkelo/Einarsen/Matthiesen Journal of Occupational and Organizational Psychology 83
(2010), 371, 379 ff.

32 Bjørkelo/Einarsen/Matthiesen Journal of Occupational and Organizational Psychology 83
(2010), 371, 385 f.

33 Backes/Lindemann können derartige Charakterzüge der Anzeigenden nicht bestätigen, was
sich aber daraus erklärt, dass die von ihnen untersuchten Fälle nahezu ausschließlich Hin-
weise von Externen und gerade nicht von Insidern beinhalteten (Backes/Lindemann 2006,
101 f.). Zudem untersuchen Bjørkelo/Einarsen/Matthiesen, wann tatsächliche, strafrechtlich
relevante Missstände aufgedeckt werden. Die von Backes/Lindemann untersuchten Fälle wa-
ren nur in geringem Maße strafrechtlich relevant (dies. 2006, 26, 97 f.). Nach deren Untersu-
chung lässt sich also konstatieren, dass das eigentlich als Anreiz für Insider zur Offenbarung
tatsächlich bestehender, strafrechtlich relevanter Missstände eingeführte BKMS im Wesentli-
chen Externe aus Unverständnis für Verwaltungsentscheidungen oder Rache und persönli-
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Design der vorgestellten Untersuchungen, weil wir sie als systemdestabilisierende
Whistleblower charakterisiert haben. Eine derartige Spezies aber ist eine solche, der
wir uns allenfalls über individuelle Fallstudien nähern können.

Die Fallstudie findet in der qualitativen Forschung dabei ihren Platz als Forschungs-
ansatz, der zwar Ziel, Ablauf, Rahmenbedingungen und Regeln für die Untersuchung
beinhaltet, die verwendeten Untersuchungsverfahren aber nicht von vornherein fest-
legt.34 Eine solche Vorgehensweise soll den Menschen oder auch ein soziales System als
untersuchtes Objekt in seiner Individualität verstehen. Sie erscheint für extreme Ein-
zelfälle besonders prädestiniert, bei denen die quantitative empirische Sozialforschung
notwendigerweise kapitulieren muss.35 Vor exakt zehn Jahren habe ich mich unter dem
Titel: „Neutralisationstechniken bis in die Unternehmensspitze – Eine Fallstudie am
Beispiel Ackermann“ einmal dieser Untersuchungsmethode bedient.36 Kurioserweise
findet sich Ackermann in diesen Tagen und Monaten erneut auf der Anklagebank und
böte somit ein weiteres Mal einen interessanten Explorationsgegenstand.37

Konzentrieren wir uns für unseren Forschungsgegenstand weiter und blicken wir al-
lein auf die beiden aktuellen und am besten dokumentierten Fälle Edward Snowden
sowie Bradley Manning: Laut eigener Erklärung veröffentlichte Manning die Doku-
mente aus Sorge um die USA und die Welt. Er habe bei seinem Einsatz im Irak die mo-
ralischen Grundsätze des „Kampfes gegen den Terror“ hinterfragt. Sein Handeln sei
von Liebe zu seinem Land und dem Pflichtgefühl anderen gegenüber getragen gewe-
sen. Die Strafe nehme er als Preis für einen freiheitlichen Staat hin.38

Snowden wiederum bekundete, als er vor rund zehn Jahren zum US-Militär gesto-
ßen und beim Geheimdienst gelandet sei, habe er noch an “the nobility of our intenti-
ons” geglaubt.39 “I have watched and waited and tried to do my job in the most poli-
cy-driven way I could.”40 Mit der Zeit sei ihm aber immer klarer geworden, dass nie-
mand etwas unternehme, um die Auswüchse der Kontrolle durch die Regierung zu
stoppen. “I don’t want to live in a society that does these sort of things”, war seine
Erkenntnis.41 Über die Konsequenzen seines Handelns sei er sich bewusst gewe-

cher Missgunst zu Hinweisen animierte, die entweder vage waren oder strafrechtlich nichts
Relevantes zu Tage förderten (dies. 2006, 100 f.).

34 Vgl. Yin 2014, 15 ff.; Forster 2007, 99 ff.
35 Vgl. Schmidt 2006, 99; Yin 2006, 111 ff.; Forster 2007, 99 ff.
36 Hefendehl MschrKrim 88 (2005), 444.
37 Siehe nur Neue Zürcher Zeitung, Prozess im Nachklang zu Kirch: Deutsche Banker vor dem

Richter, 28.4.2015, abrufbar unter: http://www.nzz.ch/wirtschaft/deutsche-banker-vor-dem-
richter-1.18531752 [30.11.2015].

38 Democracy Now, Bradley Manning: “Sometimes You Have to Pay a Heavy Price to Live in
a Free Society”, 22.8.2013, abrufbar unter: http://www.democracynow.org/2013/8/22/
bradley_manning_sometimes_you_have_to [30.11.2015], ab 11:55.

39 Greenwald/Poitras, Edward Snowden: ‘The US government will say I aided our enemies’ –
video interview, 6.3.2013, abrufbar unter: http://www.theguardian.com/world/video/
2013/jul/08/edward-snowden-video-interview [30.11.2015].

40 S. o. Fn. 39.
41 Greenwald/Poitras, NSA whistleblower Edward Snowden: ‘I don’t want to live in a society

that does these sort of things’ – video, 9.6.2013, abrufbar unter: http://
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sen: “Nothing good”, lautete seine lakonische Antwort auf die Frage, was mit ihm
weiter passieren werde.42

Das sind nur wenige Aspekte einer möglichen weit umfangreicheren Exploration
beider Persönlichkeiten, die teilweise auch schon vorgenommen worden ist.43 Bereits
diese weisen aber auf einige beachtenswerte Gemeinsamkeiten hin: Sowohl Manning
als auch Snowden entwickelten ihre tiefgreifenden Aversionen aus ihrer Tätigkeit in-
nerhalb der Organisation. Sie ließen ihnen keine Ruhe, so dass sie sich zum Handeln
auch im Bewusstsein größter persönlicher Repressalien gezwungen sahen.44

Sozioökonomische Erkenntnisse zum Whistleblowing

Entsprechend meinem Hinweis, wonach das Whistleblowing Gegenstand unterschied-
lichster Erkenntnisinteressen ist, möchte ich nach dem Blick auf die Psychologie und
das Individuum nunmehr die sozioökonomischen Hintergründe des Whistleblowing
beleuchten. Diese Makroperspektive ist in gewisser Weise das andere Ende der Analy-
se, indem es systemische Auswirkungen in den Blick nimmt. Ausgangspunkt meiner
Überlegungen sind zwei Beiträge in Psychology & Society aus dem Jahre 2013, die der
Bedeutung des Whistleblowing im Neoliberalismus nachgehen.45 Björkelo & Madsen
charakterisieren den Neoliberalismus hierbei wie folgt: Er sei von der Vorstellung ge-
tragen, dass weniger staatliche Regulierung als vielmehr ein freier Markt zum Wohl-
stand der Gesamtbevölkerung beitrage. Damit wandele sich zwangsläufig die Rolle des
Staates. Er habe die institutionellen Rahmenbedingungen zu garantieren, auf deren
Grundlage sich die Wirtschaft entwickeln könne.46

Dass vor diesem Hintergrund der Blick auf den Whistleblower fällt, ist in unseren
Augen natürlich kein Zufall. Denn entsprechend der Compliance-Philosophie und
dem Credo “employee empowerment” übernimmt dieser Whistleblower Aufgaben,
die ehemals dem Staat überantwortet waren.47

F.

www.theguardian.com/world/video/2013/jun/09/nsa-whistleblower-edward-snowden-inter-
view-video [30.11.2015].

42 Greenwald/MacAskill, Edward Snowden, NSA files source: ‘If they want to get you, in time
they will’, 10.6.2013, abrufbar unter: http://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/nsa-
whistleblower-edward-snowden-why [30.11.2015].

43 Vgl. zu Manning: Nicks 2012; zu Snowden: Fidler 2015; Harding 2014a; ders. 2014b.
44 Insofern lassen sich beispielsweise Parallelen zwischen den systemdestabilisierenden Whist-

leblowern und den athenischen Tyrannenmördern ziehen, die gleichfalls unter Aufnahme
größter Risiken versuchten, das Volk zu retten, und dabei im Anschluss sowohl umstrittene
als auch glorifizierte Personen darstellten; vgl. hierzu Hirsch Klio 20 (1926), 129.

45 Allen Psychology & Society 5 (2013), 41; Bjørkelo/Madsen Psychology & Society 5 (2013),
28.

46 Bjørkelo/Madsen Psychology & Society 5 (2013), 28, 30 f.; vgl. auch Horn 2010, 37 ff.; ausf.
Ptak 2008, 16 ff.

47 Vgl. Busch StV 2009, 291, 297; Koch ZIS 2008, 500, 501 f.; Kölbel JZ 63 (2008), 1134; Rotsch
ZStW 125 (2013), 481, 488; vgl. generell zur Einbeziehung Privater in strafrechtliche Ermitt-
lungen Bock 2011, 259.
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Dass sich Corporate Compliance seit etlichen Jahren zu einem gewaltigen und lu-
krativen Industriezweig entwickelt hat, steht außer Zweifel,48 die Bewertung dieses
Komplexes allerdings nicht. Wir können die Ambivalenz exemplarisch an derjenigen
Spielart des Whistleblowing nachvollziehen, die für die Compliance einzig akzeptabel
erscheint. Da sie bereits von der Begrifflichkeit her auf die Durchsetzung der Regel-
konformität setzt, kann es nur um ein systemstabilisierendes Whistleblowing gehen.
Und wenn es die Aufgabe sein soll, unter dem Radar des Staates für Ordnung zu sor-
gen, bleibt nur die Variante des internen Whistleblowing.

Allen kommt das Verdienst zu, in seinem Beitrag “Whistleblowing and crimes
against the market”49 die Rolle des Whistleblowing im Zeitalter des Neoliberalismus
ein wenig entmystifiziert zu haben. Diese Vorgehensweise werde – so Allen – regelmä-
ßig als Mittel verstanden, schlecht funktionierende Märkte zu kennzeichnen. Die
Märkte als solche hinterfrage man indes nicht. Insofern würden Whistleblower auch
nur ermutigt, wenn sie den Status quo unterstützten und ihn nicht herausforderten.50

Als Beispiel für einen Wirtschaftsbereich, der das Whistleblowing explizit in seine
Handlungsmechanismen integriert habe, benennt Allen den Wettbewerbsschutz, der
mit den neoliberalen Prinzipien der Deregulierung, der Liberalisierung und der Priva-
tisierung in perfekter Weise korreliere. Kartelle, Preisabsprachen und Korruption wür-
den über das Whistleblowing aufgedeckt, das mehr als ein bloßer Baustein einer funk-
tionierenden Wettbewerbspolitik sei. Es handele sich vielmehr um ein fundamentales
Instrument zur Beförderung der freien Märkte. Deren Wert verselbständige sich dabei
heimlich, still und leise vor dem Hintergrund der neoliberalen Ideologie. Eine politi-
sche Debatte über die Rolle von Markt und Kapitalismus und die schwindende Bedeu-
tung kollektiver Verantwortlichkeit komme erst gar nicht auf.

Der Ideologie des Neoliberalismus gelinge es also, das Problem in nicht ordentlich
funktionierenden Märkten auszumachen, statt überhaupt nur den Gedanken zu wagen,
die kapitalistischen Funktionsbedingungen zu hinterfragen.51 Allen spricht davon, dass
man die Whistleblower als Apologeten des Neoliberalismus sehen könne, indem sie
Teil eines Systems würden, das eher auf der Überlegung beruhe: “These organisations
are undermining something that would otherwise work perfectly well” als auf dem
Gedanken: “Businesses taking advantage of their position is hardly a surprise, the sys-
tem is rigged in their favour anyway”.52

Vielleicht sollten wir eine kleine Relativierung hinzufügen: Natürlich wird über eine
solche Sichtweise nicht der Korruption oder dem Kartell das Wort geredet. Aber es

48 Hefendehl 2014, 753; Arzt 2010, 35 f. Vgl. beispielhaft allein die auf 1 Mrd. € prognostizier-
ten Kosten für externe Anwälte und Wirtschaftsprüfer im Siemens-Schmiergeldskandal (da-
zu Sorge, Siemens-Skandal: Mandat aus Gold, 13.6.2008, abrufbar unter: http://www.mana-
ger-magazin.de/unternehmen/artikel/a-559264.html [30.11.2015]). Zur wirtschaftlichen Be-
deutung von Compliance-Maßnahmen für Unternehmen Rotsch ZStW 125 (2013), 481,
485 ff.

49 Allen Psychology & Society 5 (2013), 41.
50 Allen Psychology & Society 5 (2013), 41, 42.
51 Allen Psychology & Society 5 (2013), 41, 42.
52 Allen Psychology & Society 5 (2013), 41, 44.
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wird zumindest die Perspektive darauf erweitert, ob das freie Spiel der Kräfte in einer
von der Idee her halbwegs gebändigten sozialen Marktwirtschaft alternativlos zu be-
grüßen ist.

Folgerungen aus den psychologischen und sozioökonomischen Erkenntnissen

Ich verlasse die verschiedenen Erkenntnisinteressen, mögen sie auch bei weitem nicht
abgearbeitet sein. Nur beispielhaft möchte ich noch auf den in meinen Augen beson-
ders interessanten soziologisch-anthropologischen Aspekt hinweisen, den ich bereits
in meinem ersten Beitrag zu diesem Thema angesprochen habe. So scheinen mir signi-
fikante Unterschiede in der Akzeptanz des Whistleblowing je nach Individualisierung
oder Kollektivierung der Gesellschaft zu bestehen.53

An dieser Stelle möchte ich statt weiterer interdisziplinärer Mosaiksteine eine erste
Analyse aus den zusammengetragenen psychologischen und sozioökonomischen Er-
kenntnissen vornehmen. Sie wird sich als einigermaßen kurios erweisen.

So haben wir festgestellt, dass die von uns ausgemachten Helden des Whistle-
blowing der systemdestabilisierenden Kategorie zuzurechnen sind. Zwar nimmt der
erwähnte Gesetzentwurf zum Schutz des Whistleblowers ausdrücklich auf unseren in-
soweit prominentesten Vertreter, Edward Snowden, Bezug.54 Aber er gehört ja zu den
Personen, die gerade keinen gesetzlichen Schutz genießen und auch nie genießen sol-
len, sondern im Gegenteil mit aller Schärfe bekämpft werden, nämlich unter anderem
wegen unbefugter Verbreitung von nationalen Verteidigungsinformationen (“unautho-
rized communication of national defense information”) und vorsätzlicher Weitergabe
von klassifizierten Geheimdienstinformationen an eine unbefugte Person (“willful
communication of classified communications intelligence information to an unauthori-
zed person”) nach dem Espionage Act.55 Während Snowden sich dem Zugriff der Ver-
einigten Staaten bislang aus guten Gründen entzogen hat, muss Bradley (nunmehr
Chelsea) Manning die unbarmherzige Härte des amerikanischen Staates bereits über
sich ergehen lassen.

Wir haben sogar ein gewisses Verständnis dafür, dass es sich der Staat nicht leisten
will, seine eigene Destabilisierung in irgendeiner Weise zu honorieren. Aber es er-
scheint uns schlicht abwegig, die Helden des Whistleblowing vor den Karren der sys-
temstabilisierenden Whistleblower zu spannen.

Es ist so verwirrend, dass wir noch einmal ausholen möchten: Der entfachte Hype
um den Whistleblower hat auch nicht im Entferntesten mit den herausgestellten Idea-

G.

53 Oben Fn. 6.
54 BT-Drs. 18/3039, 1 f.
55 United States District Court for the Eastern District of Virginia, U.S. vs. Edward J. Snow-

den, Criminal Complaint vom 14.6.2013 – 1:13 CR 265 (CMH), abrufbar unter: https://
s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/716888/u-s-vs-edward-j-snowden-
criminal-complaint.pdf [30.11.2015]; ZEIT ONLINE, Whistleblower: USA klagen Snowden
wegen Spionage an, 22.6.2013, abrufbar unter: http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-06/
prism-usa-snowden-anklage [30.11.2015].
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len von Snowden, Manning oder Felt zu tun. Über das Whistleblowing wird ganz im
Sinne neoliberalen Gedankenguts der derzeitige Zustand der freien Märkte im Sinne
des Status quo und des Kapitalismus befördert.56 Weil dies aber in der Außenwirkung
eher problematisch erscheint, verbrämt man die Rolle der Whistleblower und behaup-
tet, diese würden zum Wohle der Menschheit im Kampf gegen Kartelle und Korrupti-
on antreten.

Und damit fügt sich letztlich alles im Sinne meiner Verschwörungstheorie: Bereits
im Compliance-Komplex habe ich festgestellt, dass dessen Glorifizierung nichts mit
der behaupteten Reinigung des Unternehmens von innen zu tun hat. Vielmehr geht es
um einen wirtschaftlich lukrativen Industriezweig, der in erster Linie ein Ziel hat: Die
wirtschaftlich Mächtigen werden von einer Möglichkeit der Inanspruchnahme freige-
zeichnet, indem die Verantwortung nach unten hin delegiert wird.57 Hier möge man –
bildlich gesprochen – alles ordentlich aufräumen. Auch insoweit gerät aus dem Blick,
dass der Fisch vom Kopf her stinkt, um ein weiteres Bild zu verwenden.

Whistleblowing wird als wesentliches Element der Compliance gesehen, und
Whistleblowing funktioniert damit auch organisch exakt auf diese Weise: Der System-
erhalt der Mächtigen wird zementiert, werbemäßig lässt man die Whistleblower hinge-
gen als Bewahrer der ethischen Werte der Menschheit auftreten. Ganz schön clever!
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